
  Stadt Olten 

Eingegangen Datum:  __________________  

 
 Zeit:  __________________  
 
 Visum:  __________________  
 
(bitte leer lassen)  

 
 

An die 

Stadtkanzlei Olten, Stadthaus, Dornacherstrasse 1, 4601 Olten 

 

   

 Anzahl Stadtratssitze: 2 
 
 

Anmeldung für die Stadtratswahlen vom 25. April 2021 
 

 

Eingabefrist: Montag, 15. März 2021, bei der Stadtkanzlei Olten bis 17.00 Uhr. 

Kandidierende: 
 
Name Vorname Geburts- 

datum 

Beruf Strasse, Nr., PLZ, Wohnort,  

Heimatort 

     

Strasse Nr. 

_______________________________________________________ 

 

PLZ: ___________Wohnort: 

________________________________________ 

 

PLZ: __________Heimatort: 

________________________________________ 

Unterschrift:   

Name Vorname Geburts- 

datum 

Beruf Strasse, Nr., PLZ, Wohnort,  

Heimatort 

     

Strasse Nr. 

_______________________________________________________ 

 

PLZ: ___________Wohnort: 

________________________________________ 

 

PLZ: __________Heimatort: 

 ________________________________________ 

Unterschrift:   

Name Vorname Geburts- 

datum 

Beruf Strasse, Nr., PLZ, Wohnort,  

Heimatort 

 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
Bezeichnung der Partei/Gruppe, welcher die Kandidaten/Kandidatinnen angehören 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Kurzbezeichnung 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Vorname, Name, Adresse, Tel. Nr., Mobile-Nr. und E-Mail der für die Zustellung der Wahlprospekte an die Gemeinden verantwortlichen 
Person 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unbedingt Rückseite beachten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Anmeldung erfolgt schriftlich und enthält Familien- und Vornamen, Geburtsdatum, Beruf, Wohnadresse und Hei-
matort. Sie muss datiert, vom Kandidaten oder von der Kandidatin sowie von mindestens 10 Stimmberechtigten 
mit politischem Wohnsitz in Olten unterzeichnet sein (§ 43 Abs. 1 GpR). Die Quorumserleichterungen gelten für die 
Stadtratswahlen nicht. 
 
Wahlanmeldung: Stimmrechtsbescheinigungen beilegen! Für jeden Kandidaten/jede Kandidatin ist eine Stimm-
rechtsbescheinigung bei der Wohnsitzgemeinde einzuholen und dem Wahlvorschlag beizulegen (die Gemeinde hat 
zu bestätigen, dass die betreffende Person im Stimmregister eingetragen bzw. in Olten stimmberechtigt ist). Bisheri-
ge Mitglieder des Stadtrates oder des Gemeindeparlaments müssen diese Bescheinigung nicht einreichen). Die auf 
der Vorderseite aufgeführten Verantwortlichen für die Zustellung der Wahlprospekte oder die Wahlkampflei-
ter/Wahlkampfleiterinnen, die sich mit einem schriftlichen Auftrag der Partei ausweisen können, erhalten die Stimm-
rechtsbescheinigungen ohne Vorweisen einer Vollmacht der Kandidaten/Kandidatinnen. 

 

 

Unterzeichner/-innen 
 

Achtung: Ein Stimmberechtigter oder eine Stimmberechtigte darf nicht mehr als ein Anmeldeformular für die Stadtratswahlen 

unterzeichnen! Die Unterschrift kann nach der Einreichung des Wahlvorschlages nicht mehr zurückgezogen werden (§ 43 Abs. 2 

GpR). 

 

Nr. Name Vorname 
Geburts- 
datum Strasse, Nr. PLZ, Wohnort Unterschrift 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

Vertretung 
 

Als Vertretung bzw. deren Stellvertretung, welche nach § 39 des Gesetzes im Namen und im Auftrag der Unterzeichneten 

mit der Stadtkanzlei zu verkehren hat, werden bezeichnet: 

 

 Name Vorname 
Geburts- 
datum Strasse, Nr. PLZ, Wohnort Unterschrift 

Vertretung 

       

Stell- 

vertretung.       

 
Die unterzeichnenden Personen haben eine Vertretung und eine Stellvertretung zu bezeichnen. Verzichten sie darauf, 
so gelten die erst- und zweitunterzeichnende Person als Vertretung und Stellvertretung.  
Die Vertretung und, wenn diese verhindert ist, die Stellvertretung, sind berechtigt und verpflichtet, im Namen der un-
terzeichnenden Personen die zur Beseitigung von Anständen erforderlichen Erklärungen rechtsverbindlich abzugeben 
(§ 39 GpR). 


